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IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Reohtggtrelt

der II Autovermlctung GmbH,
-,Il-,

P lozess bevol I mächtigte ri

Klägerin und Berufungsklägerin,

Rechbenwaltffi, I}r,
(-I1lm Gerlchtsfach I l.-lFD- -,

g e g e n

rlFverslcherungsAG, v. d, d, Vorstand, --
Ir

tseklagten und Berufungsbeklagten,

P rozessbevollmächtigter: RechFanwalt

-,G

hat dle 4. Zlvilkarnmer des LandgerichtE Dortmund
auf die mtlndliche Verhandlung vom 25,11,2009
durch die Vorsitzende Rlchterln am Landgericht Koths.PawEl, dle Rlchterln am
Landgerieht Schattow und diE Rlchterin Glik

für Recht erkannh
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Auf die Berufung der Krägerin wrrd das urteif dee Amtsgerichts Dortmunqvom 22.04.2009 ebgeändert und wfe folgt neu gefaest:

Dte Bekragte udrd verurteift, an db Kfägerin 1,219,63 € (i. w,elntausenda,veihundertneurzehn 63/100 Euro) nebEt Zrneen in Höhe von 5Prozentpunkten 0berdem Baslszrnseatz seit dem22.012009 zu zahren.

lm übrlgen wlrd dle Klage abgewiesen.

Die Kosten der ereten Inetanz hagen dre Ktägerrn zu 14 7o und dre Beklagtenzu 80 %' Dre Kosten der Benrfungsrnstanz trält die Bekragte.

Das Urtell ist vorläufig volletreckbar,

9r0nde

t ,
Dlc Klägerin rnacht schadenserueEanepruche eus verkehrsunf{lllen ausabgetretcnem Recht geltend.

Gem' S 540 Abs' 1 Nr' 1 ZPo wfrd auf dle tatsdlchfichen Feetatelrungen desangefochtenan urteire Bezug genommen, aowsrt srch aus dem Nachfofgendennlchte andereg crgibt.

Das Amtegerfcht hst dle Beklagte zur Zahrung in Höhe von 316,7g € verurteirtund rm Übrigen die Krage abgenrrreeen und zur Begr'ndung ausgef,hrt, daesefnerseite dle Klage hlnslchtllch der Kundrn llr von Abfang an unbegründetgewesen scl' de dio Beklagte Ineo$/eit nlctrt passlvlegitimlert eei. Ander'rseitseefen hlnslehtlioh dee Kundenlt Koeten für eine Haftungsbeschränkung
elngeklagt worden, die gar nrcht berechnet worden '€fen, werterhin seiernpeuachaler Zuschrag von 20 7o nicht hlnzu zu addler.n.
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Hiergegen riohtet sieh dle Berufung des Klägers, Er ist weiter der Ansicht, ihm

stünden auch diÖ welteren geltend gemachten Mietwegenkosten zu. Ein

pauschaler Aufgohlag auf den Normaltarif aufgrund der Bssonderheiten der

Unfallsltuatlon entsprechc dem erforderllohen Wiederherstellungseutwand.

Die Klägerin bcantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und dle Beklagte zu verurteilen, an die

Klägerin 1,219,63 € zuzttgllchcn ZinEen ln Höhe von 5 Prozentpunkten tlber

dem Baslgzinesatz seit Klagezuotellung zu zahlen,

Dle Beklagte beantragt,

die Berufung zuruckzuwEissn.

Sie verteldlgt das angegrlffene Urtell hlnelchtllch des Ergebnisses. Die Klägerin

könne elch nlcht darauf berufen, dasg der erforderliohe Aufwand iiber dem

Normaltsrff liege, da picht elnmal vorgetragcn sei, daee Preleerkundigungcn

eingeholt worden eeicn. Ea genOge nloht paueohel unfallbedlngte Mehrkosten zu

behaupten, gondern dieso selen konkret aufzuzeigcn, Sle wiederholl ihre

Ansicht, dess dle Schwacke-Liste als Schätzgrundlage ungeelgnet sel.

Wegen der Elnzelheiten dee Sach. und Straibtandee kann auf den Tatbestand

des erstlnstanzliohen Urtslls sowle dle zwischen den Parteien gewechselten

Sohrifteätze Bezug genommen werden.

Die zuläeslge Berufung ist begründet,

übcr den bereits vorgerichtllch gezahlten Betreg hlnaus steht der Klägerin gem.

SS 7, 17,18 SIVG, 3 mVG ba,v. S 115 WG aln Anapruch auf Ersatz weiterer

Mietwagenkoeten in Höhe von 1,218,63 € zu.

i l .
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Hinslchtllch des Unfalles der Kundln Hb hat dle Klägerln einen Anspruch auf
Erstattung der eingeklagten Mletvragenkosten in Höhe von 1.014,49 €, Nach
Bereohnung der Kapmer hst dle Klägerln olnen über den elngeklagten Betrag
hlnausgehenden Anspruoh auf Erstattung In Höhe von 1.855,00 € sbztiglich
vorgerichtlich gezahlter 835,00 €, mithin einen Anspruoh in Höhe von 1,020,00
€, sodass der eingeklagte Betrag auf jeden Fall umfaset ist.

Bezogen auf den Unfall der Kundin fl hat die Klägerin einen {lber den
eingeklagten Betrag hinausgehenden Anapruch auf Erstattung der in der
Berufungslnstanz elngeklagten Mletwagenkoeten in Höhe von 20b,14 €. Nach
Berechnung der Kammer hat die Klägerin einen Anspruoh suf Erstattung ln
HÖhe von 417,21 € ahz{lgllch vorgerlchtlich gezahlter 184,00 €, also einerr
Anspruch in Höhe von 233, 21 €. Auch hier iEt damit der eingeklagte Betrag auf

Jeden Fall gerechtfertigt.

Der Geschädlgte kann nach S 249 Abs. 2 S. 1 BGB als Herstellungsautwand
Epatz derJenlgen Mletwagenkosten verlangen, dle eln verständiger,
wirtechattllch vernünftig denkender Menech In eelner Lage für zweckmäßlg und
notwendig hglten durfte. Die Kammer hst den erforderflchen Aufwand gemäß g
287 ZPO geschätzt, Zur Ermittlung dieser Kosten stellen der aogenannte
gewlchtete Normalterlf und auch dae von der Kammer augrunde gelegte
arithmetische Mittel nach dEm Schwack+Automietpreisspiegel filr das jeweilige
PostlelEahlengeblet des Geechädlgten einen geeigneten Anknüpfungspunkt
dar.

Die Karnmer hat keine Zweifel, dass diese Schätzung von dem ihr zustehenden
Ermessenespielraurn gedeckt ist. Dabei verkennt die Kammer nlcht, dass nicht
alle Gsrlchte den Schwacke-Automletpreiesplogel als Schätzgrundlege
anwenden, sondem daee eich andere Gerlchte auf dle schätzung der
Mietpreieermlttlung durch das Fraunhofer IAO st0E€n, Jedoch ist auch dtese
Tabelle nicht unumstritten,

Die Karnmer sieht eich nicht zu einer allgemeinen Marktforschung In der Lage,
gerade auch im HinUllck auf dlc Prozessflut von Fällen mit kleinsten
Streitwerten. Zudem hat die Erfahrung gezeigt, dass selbst die Einhotung von
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Saohverständigengutachten nicht zu einem eindeutigen Ergebnis ftlhren kann'

so wie des Fraunhofor lAo auf dle methodische Rlchtigkeit seiner Tabelle

verueist, wlrd gerade dies belspielsw€ise von Prof' NeidhardUProf' Kremer in

Frage gestellt, Dem einen wird eine Nähe zuI Verslcherungswirtechaft

unterstellt, die anderen streiten seit Jahren fÜr die schwacke-Liste' Auch in der

Literatur sind die,,Listen" heftlg umstrltten'

So beetehen hinslchtllch dsr Tabellc deg Fraunhofer IAO tsedenken' ob nlcht ein

zu kleines Marktsegment abgefragt worden ist, Die Internetrecherche mit 75'000

Erhebungen iet bei den 6 größten Anbletern erfol0t, Die telefonische Erhebung

mit 10.000 Befragungen erfolgte immerhin auch zu 54 % bel den größten

Anbietern, Während Richter (VersR 2009, 1438) In gelner Stellungnahme dem

kelne besondere Bewendtnie beimlset, well die großen Anbieter ohnehln 600Ä

des Marktanteils gtellen Bo1cn, wlrd gerade diese Art der Erhebung kritlsiert' vgl'

Prof, NeidhardflProf. Kremer, Schätzgrundlage des Mietwagen'Normaltarlfs vorn

6,11.2008 und beiepielewelse Heinrlchg, zfe 2009, 187'

Dle Kammer teilt dieee Bedenken. Dabel geht eB nioht nur um dEs Problem' ob

viellelcht In ländlicfren Reglonen der lnternetbuohung Grenzen gesetzt sind'

Auch lrn BallungEbereloh Dortmund lst elne Preisabfrage und Buchung über das

lntemet in den von der Ksmmer verhandelten Fällen nicht üblich, Abgeeehen

davon, dass nicht allen Geschädlgtcn eln lnternebugang otfeneteht, wird dieEer,

selbet wenn vorhanden, oft nlcht go selbetverständllch genutzt, wle dle Tabellen

dles gtauben machen. In der Unfalleltuation suchon die Geschadigten meistens

die Autowerkstätten ihrss Veftrauons auf und fragen dort nach der Möglichkelt

einer Anmietung oder deren Vermittlung. Die Kammer lst deshalb vornehmlich

mit verschlodenen mittclständlgen Autovermietungsunternehmen oder

Autowerketätten, die eine VCrmlEtung vornehmen' befaset. Dags diese mit

anderen preisen und Verftlgbarkelten katkulleren mtlesen als bundesweit tätlge

Großenbieter, llcgt auf der Hand. Glelchwohl können dieEe Prelse angemeseen

seln. Dle Kammer hat den Eindruck, dass die Tabelle dEs Fraunhofer lAo dem

nicht ausreichend Rechnung trägt'

Die Mietwagenkosten werden auch nur

dreistelligen Postleltzahlengebieten beurteilt,

Erfassung von regionalen Preieen fühn'

nsch arleistelligen anstatt nach

was zu Ungenauigkelten bei der

Die Kammer kann in ihrem
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Einzugsgebiet, elnem Ballungsgeblet, gerade auch bei det Schwacke-Liste

deutliche Unterschlede zwlschen den dreistelllgen Poetleltzahlengebieten

feststelien, dle In der Tabelle des Fraunhofer IAO unberUoksichtigt sind'

Zudem wird bei der Tabelle des Fraunhofer IAO elne Vorbuchzolt von elner

Woche vorausgegetzt, was der Unfallsituation nicht gerecht wird, So räumt euch

Rlohter (VeraR a,a.O.) ein, dase bei zeitnaher Anmietung ein Aufschlag

arforderlioh Ist,

Schließlich wird dle Kammer lmmer wleder damit konfrontlert, dess schlioht die

Preise der Fraunhofer Tabelle mh der Endkalkulation vergliohen werden, die die

Kammer nach der Schwacke-Llete zuzüglich der dort aufgeführten Nebenkosten

vomlmmt, Dabei sfnd von dem Fraunhofer IAO dle Prelee fLtr Aufschlüge und

Zuschläge nlcht erhoben worden und 1vüren ebenfalls zu berücksichtlgen.

Ledfgllch dis VsllkaskeVenlcherung iet mit einEm gbnz erheblichen

selbstbehalt eln kalkul iert.

Dle Kgmmer sleht daher kelnen Grund, ln Abwclchung ihrer blsherigen

Rechtsprechung als Verglelchagrundlage den Schwacke-Automietpreiesplegel

nieht mehr anzuwenden. Inabesondere let ee nlcht gebot6n, gar noch elne driüe

SchöEbasle ln Höhe etwa des Mlttelwertea zwiechen dem

Schwack+Automietprelesplegel und der Tabelle des Fraunhofer IAO

einzuftlhren.

Auch die Tatsache, dase In den Ver{ahren oft g0nstlgere im Internet

recherchierte Angebote vorgelegt werden, begrtJnden kelne Zweifel an det

Rechtsprechung. Die Kemmer legrt bel lhrer Schätzung dae arlthmetische Mittel

zugrunde. Dlee belnhaltet ailrsngsläufig, dass ee auch günstigere Preise geben

kann. Der Schr,rccke-Automletprcissplegel deckt eine erhebliche Bandbrelte an

untergchledlichen Prelsen eb, u.a. auch sehr gOnstige Prelee, Der Mittelwert

scheint der Ksmmer dle Prelsdlffsrenzen am besten abzudeoken.

Hinsichtlloh der günstigen Onllne'Angebote lst auch zu beriicksichtigen, dass

dlese zumeist den Stand elnes erst weit nach dem Verkehreunfall recherchlarten

Angebote wledergeben und nicht eingeechätzt werden kann, ob lm Einzelfall an

dem bEtreffenden Tag Reetfahzeuge besondeis günstig angeboten werden, die
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arn Unfalltag zu dlesem Preis nlcht zu erhalten gewesen wären, Es ist debei

auch zu beachten, daSS der Kunde nlcht den g0nstigeten Prels, sondern einen

angemessenen Mletpreis wählen muEE, wobel die Kammer des arithmetische

Mittel der Schwacke-Liste f[r entsprechend angemassen hält,

Die Kammer hält auch welterhin daran fest, dase zur Abgeltung der besonderen

Unfallsituaiion €ln Aufschtag von 20% auf den eo ermittelten Normallerif

gerechtfertigt ist, um dle Besonderhelten dEr Kosten und Rieiken des

Unfailersatzgeschäfts im Vergleich zu einer normalen Autovermietung abdecken

zu können, Dabel verkennt die Ksmmer nicht, dass elne konkrete Eil' oder

Notgltuation ist nicht dargelegt iet. Allerdlngs bietet der Unfallersatutarif fl)r den

Geschädlgten Vorteile, die er In Anspruch nehmen darf Die oft erhebllchen

Mietwagenkosten WErden ihm kredltied, Da die Kredlttlne such bel

Kreditl<artenlnhabern zumelet begrenzt ist und oft gleichzeitlg Unfallschäden an

dem Fahzeug eelbet zu repsrieren und vozufinanzieren sind, well die

Abwioklungen mlt den Versicherungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen'

hendelt es sich um einen erheblichen Vorteil, Außerdem ist dle

Haftungebeschränkung bei elnem Fahzeug zum Unfallereatztadf eine

günstigere. übllcherweiec hat ein Geschädlgter kelne Möglichkelt, seinen

Schaden vorfinanzleren zu lagsen. Wenn €s Eber diese Mögllchkeit gibt und slch

die Koeten In angemessenem Rahmen halten, darf er diese Möglichkeit in

Anspruoh nehman, Bei der Höhe des Zuschlags hat dle Kammer auch zur

Vereinheitliohung der Rechtsprechung nicht unterschieden, ob nur diese

Leistungen erbracht oder weltere Leletungen aug einer Notsltuatlon heraus

genutzt werden.

Es besteht grundsätzllch auch eln Anspruch aut Erstattung von Kosten f0r die

Zuetellung und Abholung einee Mletwagens. Bei der Zustellung und Abholung

des Mletfahzeugs handelt es slch um nech der Nebenkostentabelle zum

Schwacke - Automictprelssplegel dem Grunde nach erstattungsfähige

Zusaebistungen, Eln Unfsllbeteiligter dad grundsätzllch diesen besonderen

Service in Anspruch nehmen.

Hinslchtlich des Unfalles der Kundln |l} hat das Amtsgericht bei dem

3-Tsgestarif einen Qetrag in Höhe von 2 X 24E,00 € angeseEt' Aus der
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schwacke-Liste ist iedoch eln Betrag in Höhe von 2 x 303'00 € zu entnehmen'

so dase insowelt von elnem Vereehen ausgegangen wlrd'

Die Vefträge der Kundinnenfl und-! belnhalten elnen Tarif' bei dern

die Vollkasko-vergicherung Jewells Inkluslv lst, eo dass dleser Betrag f{Jr die

Verslöherung.in der Berechnung anhand der Schwacke-Llste ainzubeziehen lst'

Damlt ergibt Eloh vorllegend folgende l3crechnung:

SchadensfallÜ

Normaltarlf Schwacke'Automietprelssplegol

Gruppe 6, Postleltzahl 443, WochEntarlf

Normaltarf Schwacke'Automletprelseplegal

Gruppe 6, Poetleltzahl4rl3, 2 x 3'Tegeetarif

mlnus 10% ElgeneeParnie

zuz0glich 20% Aufschlag

2006,

2008,

€44,00 €

+ 606,00 €

- üE-ag.g
= 1.125,00 €

1?;25.00 Q,

= 1,350,00 €

+ 320,00 €

+ 42,00 €

+ 143.00 €

1,855,00 €
--g35-Aqs

- 1.020,00 €.

zuz0gllch Nebenkoebn Vollkaskoversicherung

(Wochentarlf: 172'00 e+2x Tageatarlf: 148'00 €)

Zuzüglich Zuetellung und Abholung (2 x 21'00€}

Zue0gllch cines welteren Fahrena (13 x 11'00 €)

abz0gtich dEr Zshlung von

offene Reetforderung

Schadensfallll!

Normaltartf Schwaoke-Automletprelesplegel 200e'

Gruppe 3, Poetleltzahl 441, 9'Tagestarlf

mlnue 100/o ElgeneeParnie

zuzOglloh 2070 Aufschlag

zuztl g lich Nebenkosten Vollkaekoversiche ru ng

252,82e

j?5-28 Q.

= 227,54€
+ 45.51 €- -

= 273,05 €
+57,43 C.
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zuzugllch NebcnkoetEn Vollkaskoversicharung

Zuztlglich Zuetellung und Abholurrg (2 x21'12€)

Zuzuglich elnea welteren Fahrere (3 x 14'83 €)

abzuglich der Zahlung von

offene Restforderung

+57,43 €

+ 42,24 E

+ 44.499-

417,21 e
. 184.0q €

c 233,21 Q.

L

Die Zfnsficrderung ab dem 22.0L2009 folgt aue ss 280 Abs, 1 , 2, 286,288

Abs. 1 BGB,

Hinslchtlich des $chadenefslles I hat dae Amtegrelcht zutroffend

ausgefqhrt, dass die Klage bcrelts von Anfang'an unbegrQndet wsr' da die

Beklagte nicht paEelvlegitlmlert lat, Insowelt wer dle Klage abzuwsisen'

Die Rcvision war gemäß $ 543 Abs, 2 ZPO nloht zuzuläesen' d€ die

vorllegende Rechtssachc keine grundeätsllche Bedeutung hat und'weder dle

Fortbfldung des Rechte nooh dle Slcherung einer elnheitllchen

Rechtsprech u ng elne E ntscheldu ng d a s Revlslo nege rl chts erfordert.

Kothe-Pawel Schattow Glitz

(--.
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